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KAMPFRICHTERORDNUNG 
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(KRO-WABA / DSV) 
 

in der Fassung vom 01.09.1999 
 
§ 1  Aufgaben der Kampfrichter 
(1) Zur ordnungsgemäßen Durchführung des Spielbetriebes im Bereich des Deutschen Schwimm-

Verbandes (DSV) sind geeignete und gut ausgebildete Kampfrichter erforderlich. 
(2) Kampfrichter müssen sich unparteiisch verhalten. Sie haben sich im Verlauf des Wettkampfes jeder 

positiven oder negativen Äußerung zu enthalten. 
(3) Ihre Aufgaben ergeben sich aus den Wettkampfbestimmungen (WB) des DSV. 
(4) Kampfrichter im Sinne dieser Bestimmungen ist derjenige, der nach Ablegung einer Prüfung eine 

Kampfrichterlizenz erhalten hat. Die Kampfrichterlizenz kann bei grober Vernachlässigung der Pflich-
ten, bei mangelhafter Leistung, bei unsachlichem oder unsportlichem Verhalten, bei Verstößen gegen 
das Gebot der Unparteilichkeit oder gegen die Sportdisziplin durch den zuständigen Vorsitzen-
den/Wasserballwart nach Anhörung des Kampfrichterobmannes ganz oder teilweise entzogen wer-
den. Kampfrichter der Gruppen 1-3 dürfen bei einem Spiel durch den Schiedsrichter ersetzt werden, 
wenn sie ihren Aufgaben nicht gerecht werden. Diese Maßnahme ist im Spielprotokoll zu vermerken. 

 
§ 2  Aufgaben der Verbände 
Es ist Aufgabe des DSV und seiner Mitgliedsverbände sowie deren Gliederungen dafür zu sorgen, dass 
ihre Kampfrichter eine entsprechend gute Ausbildung erfahren. Zuständig für die Aus- und Fortbildung 
sind die Schwimmverbände. 
 
§ 3  Kampfrichtergruppen 
(1) Gruppe 1: Zeitnehmer 
 Gruppe 2: Torrichter 
 Gruppe 3: Sekretäre 
 Gruppe 4: Schiedsrichter, Turnierleiter 
(2) Die Zusammensetzung des Kampfgerichts richtet sich nach den WB des DSV und der Ausschreibung 

bzw. den Durchführungsbestimmungen. 
 
§ 4  Voraussetzungen 
Als Kampfrichter kann anerkannt werden, wer 
a) Mitglied eines Vereins ist, der einem SV des DSV angehört,  
b) das 18.Lebensjahr (Gruppe 4) oder 
c) das 16.Lebensjahr (Gruppen 1-3) vollendet und 
d) gründliche Kenntnis der WB durch Ablegen einer theoretischen und praktischen Prüfung nachgewie-

sen hat. 
 
§ 5  Umfang der Ausbildung 
(1) Grundlage für die Ausbildung von Kampfrichtern ist die WB des DSV in der jeweils gültigen Fassung. 
(2) Kampfrichter sind im Rahmen von Lehrgängen auszubilden. Die Teilnehmerzahl kann durch die Aus-

schreibung begrenzt werden. Ein Lehrgang muss mindestens 12 Unterrichtseinheiten (UE = 45 Minu-
ten) dauern. 

(3) Der praktische und theoretische Teil der Ausbildung zum Kampfrichter der Gruppen 1-3 muss folgen-
de Themen umfassen: 
- WB des DSV (Allgemeiner Teil und Fachteil Wasserball) 
- Kampfrichterordnung 



- besondere Auslegungen 
- Wasserball - Spielprotokolle 

(4) Der praktische Teil der Ausbildung erfolgt bei Spielen unter der Kontrolle des zuständigen Kampfrich-
terobmannes oder eines von ihm beauftragten Mitgliedes des Wasserballausschusses oder Lehrsta-
bes. 

(5) Der praktische und theoretische Teil der Ausbildung zum Kampfrichter der Gruppe 4 (Schiedsrich-
ter/Turnierleiter) muss folgende Themen umfassen: 
- WB des DSV 
- Kampfrichterwesen 
- Rechtskunde ( RO des DSV) 
- Veranstaltungswesen 
- besondere Auslegungen 
- Fragen der Praxis (Einsprüche u.ä.). 

(6) Der praktische Teil der Ausbildung erfolgt bei Spielen unter der Kontrolle des zuständigen Kampfrich-
terobmannes oder eines von ihm beauftragten Mitgliedes des Wasserballausschusses oder Lehrsta-
bes. 

 
§ 6  Prüfung und Anerkennung 
(1) Gruppen 1-3 

a) Die Prüfungsabnahme erfolgt durch den zuständigen Kampfrichterobmann (SV oder Bezirk) in 
mündlicher und schriftlicher Form. Die schriftlichen Unterlagen verbleiben beim Kampfrichterob-
mann. 

b) Nach bestandener Prüfung erhält der Bewerber die Kampfrichterlizenz für die entsprechende 
Gruppe(n) unter Eintragung in das Kampfrichterheft. Die Lizenz hat eine Gültigkeit von drei Jahren. 
Sie verlängert sich durch die Teilnahme an weiteren Lehrgängen um jeweils drei Jahre. 

(2) Gruppe 4 
a) Die Prüfungsabnahme erfolgt durch den zuständigen Kampfrichterobmann (SV oder Bezirk) in 

schriftlicher und mündlicher Form. Die schriftlichen Unterlagen verbleiben beim Kampfrichterob-
mann. 

b) Die Anerkennung als Kampfrichter der Gruppe 4 (Schiedsrichter/Turnierleiter) erfolgt nach erfolg-
reicher Prüfung durch den Kampfrichterobmann unter Eintragung in das Kampfrichterheft.  Mit der 
Anerkennung erwirbt der Kampfrichter Gruppe 4 die Berechtigung, Schiedsrichter oder Turnierleiter 
in einem SV tätig zu sein. Sie sollten, soweit die SV in Bezirke gegliedert sind, zunächst in diesen 
verwendet werden. 

c) Die Anerkennung muss jährlich durch Veröffentlichung einer Kampfrichterliste Gruppe 4 bestätigt 
werden. Voraussetzung ist, dass mindestens fünf Einsätze innerhalb eines Kalenderjahres durch 
Eintragung im Kampfrichterheft nachgewiesen werden. Jedem Kampfrichter Gruppe 4 ist Gelegen-
heit zu geben, jährlich in einer Anzahl von Spielen zu amtieren. 

 
§ 7  Leistungsgruppen; Fortbildung 
(1) Für die Kampfrichtergruppe 4 gelten folgende Leistungsklassen: 

- Bezirks -(Kreis-)  Schiedsrichter (Turnierleiter) 
- SV-Schiedsrichter  (Turnierleiter) 
- Landesgruppenschiedsrichter (Turnierleiter) 
- DSV- Schiedsrichter. 

(2) Besonders bewährte SV-Schiedsrichter können auf Vorschlag des zuständigen Kampfrichterobman-
nes vom Vorsitzenden der Fachsparte Wasserball im DSV als DSV-Schiedsrichter anerkannt werden. 

(3) Der Vorsitzende der Fachsparte Wasserball im DSV kann nach Anhörung des DSV-
Kampfrichterobmannes geeignete DSV-Schiedsrichter der FINA bzw. LEN empfehlen. 

(4) Fortbildung 
a) Alle Kampfrichter haben ihre Kenntnisse auf dem neuesten Stand zu halten  und sich zu bemühen, 

geänderte Regeln oder neue Auslegungen sofort nach ihrer Bekanntgabe anzuwenden. 
b) Jeder Kampfrichter ist zur Fortbildung verpflichtet. Die anberaumten Lehrgänge sind zu besuchen. 
c) Jeder Kampfrichter ist ferner gehalten, sich durch sportliches Training leistungsfähig zu erhalten. 
d) Die Kampfrichterobleute sind verpflichtet, Lehrgänge auszuschreiben. 

 
§ 8  Schlussbestimmungen 
(1) Abweichungen im Rahmen der Kampfrichterordnung bedürfen der schriftlichen Zustimmung des Vor-

sitzenden der Fachsparte Wasserball des DSV. 
(2) Die Höhe der Auslagen, die den Kampfrichtern zu erstatten sind, ist vom zuständigen Mitgliedsver-

band oder dessen Wasserballausschuss festzusetzen. 
 


